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Keine Angst vor der Einigungsstelle 
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Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Lipinski, 
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Die vollständige PowerPoint-Präsentation des obigen Vortrags 

kann angefordert werden unter: 

wolfgang.lipinski@bblaw.com oder unter Tel.: 089/35065-1133 



 

Keine Angst vor der Einigungsstelle  

 

I. Allgemeines zur Einigungsstelle 

1. Bildung und Besetzung der Einigungsstelle 

a. Einigungsstellenbesetzungsverfahren nach 98 ArbGG 

b. Offensichtliche Unzuständigkeit nach 98 ArbGG 

c. Erzwingbare Einigungsstelle 

d. Freiwillige Einigungsstelle 

e. Ständige Einigungsstelle 

2. Verfahren vor der Einigungsstelle 

3. Kosten der Einigungsstelle 

II. Praktischer Beispielsfall 

1. Sachverhalt 

2. Vorteile und Chancen der Einigungsstelle 

III. Einigungsstellenverfahren erfolgreich vorbereiten  

IV. Zeitpunkt der gerichtlichen Anrufung der Einigungsstelle durch Arbeitgeber 

1. Rechtsschutzbedürfnis, wenn keine vorherigen innerbetrieblichen Freiverhandlungen, 

§ 76 Abs. 1 S. 1 BetrVG? 

2. Bindung des ArbG an vorgeschlagenen Einigungsstellenvorsitzenden? 

V. Antrag nach § 98 ArbGG und innerbetriebliche Verhandlungen 

VI. Sonderkonstellation: Vereinbarte Nachwirkung einer freiwilligen Betriebsvereinbarung 

VII. Fazit 

 


